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Teil 1 Fondsvertrag 

I Grundlagen 

§1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter 

1. Unter der Bezeichnung «HMTS Schweiz Tresor Fonds» besteht ein vertraglicher Anlagefonds der Art 

"Übrige Fonds für alternative Anlagen" mit besonderem Risiko für qualifizierte Anleger («der Fonds») 

im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 

23. Juni 2006 (KAG). 

2. Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von § 5 Ziff. 1 dieses Fondsvertrages be-

schränkt. 

3. Die FINMA hat auf Gesuch der Fondsleitung und der Depotbank diesen Anlagefonds gemäss Art. 10 

Abs. 5 KAG von folgenden Vorschriften befreit: 

a) die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichts; 

Die FINMA hat diesen Anlagefonds weiter gemäss Art. 50 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. 

Juni 2018 (FIDLEG) von der Prospektpflicht befreit. 

4. In Anwendung von Artikel 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA das Gesuch der Fondsleitung und der De-

potbank diesen Anlagefonds von der Pflicht zur Ein- und Auszahlung in bar befreit. 

5. Fondsleitung ist die PMG Investment Solutions AG, Zug.  

6. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. 

7. Vermögensverwalter ist die HanseMerkur Trust Swiss AG, Zürich. 

8. Anstelle des Prospekts macht die Fondsleitung im Anhang zu diesem Fondsvertrag den Anlegern 

ergänzende Angaben, insbesondere über die Fondsleitung, die Depotbank, die Prüfgesellschaft so-

wie über die ausgegebenen Anteilsklassen. 

II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

§2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern einerseits und Fondsleitung sowie Depotbank andererseits 

werden durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivanla-

gengesetzgebung geordnet. 

§3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet den Anlagefonds für Rechnung der Anleger selbständig und in eigenem 

Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren Bewer-

tung. Sie berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinn-

ausschüttungen fest. Sie macht alle zum Anlagefonds gehörenden Rechte geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. 

Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die orga-

nisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen 

Rechenschaft ab über die von ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über 
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sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten 

zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte 

Vorteile. 

3. Die Fondsleitung darf Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Inte-

resse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die über die für 

diese Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen 

Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten sorgfältig. Die Anla-

geentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter übertragen werden, die über die erforderliche Be-

willigung verfügen. 

Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt 

bei der Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für Handlungen der Personen, denen 

die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, haftet sie wie für eigenes Handeln.  

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses Fondsvertrages bei 

der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 27).  

5. Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von 

§ 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in eine andere Rechtsform einer kollektiven 

Kapitalanlage umwandeln oder die einzelnen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 26 auf-

lösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung 

von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf 

Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 

§4 Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf. Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der 

Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für den Anlagefonds. 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie 

handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisa-

torischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Re-

chenschaft ab über die von ihnen aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über 

sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten 

zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte 

Vorteile. 

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Anlagefonds verantwortlich, kann aber nicht 

selbständig über dessen Vermögen verfügen. 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen des Anlagefonds 

beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertragen wird. Sie benachrichtigt die Fonds-

leitung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet wird, und fordert von der Gegen-

partei Ersatz für den betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie jederzeit die ver-

wahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden kann.  
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Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genommen werden kön-

nen, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland mit der Aufbewahrung des 

Fondsvermögens beauftragen (mit Ausnahme von physischen Edelmetallen, welche im Inland aufbe-

wahrt werden), soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und über-

wacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Zentralverwahrer: 

a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifika-

tionen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm anver-

traut wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt wird, dass sich die 

Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass sie von der Depot-

bank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsvermögen 

gehörend identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten 

Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht nach-

weisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen ge-

botene Sorgfalt angewendet hat.  

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an beaufsich-

tigte Dritt- oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an 

einem Ort an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht möglich ist, 

wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlagepro-

dukts. 

7. Der Anlagefonds (oder eine Anteilsklasse) kann einem "Soft Closing" unterzogen werden, wonach 

Anleger keine Anteile zeichnen können, wenn die Schliessung nach Auffassung der Fondsleitung 

notwendig ist, um die Interessen der bestehenden Anleger zu schützen. Das Soft Closing gilt in Bezug 

auf den Anlagefonds (oder eine Anteilsklasse) für neue Zeichnungen oder Wechsel in den Anlage-

fonds (oder die Anteilsklasse), jedoch nicht für Rücknahmen, Übertragungen oder Wechsel aus dem 

Anlagefonds (oder Anteilsklasse) heraus. Der Anlagefonds (oder eine Anteilsklasse) kann ohne Be-

nachrichtigung der Anleger einem Soft Closing unterzogen werden. 

8. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. Sie 

prüft, ob die Berechnung der Nettoinventarwerte und der Ausgabe- und Rücknahmepreise der An-

teile sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg nach Mas-

sgabe des Fondsvertrages verwendet wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im 

Rahmen der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

9. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung 

von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf 

Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 

10. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, in welche dieser Anlagefonds 

investiert, nicht verantwortlich, es sei denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 
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§5 Die qualifizierten Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 KAG beschränkt. Für einzelne An-

teilklassen kann der Anlegerkreis weiter eingeschränkt werden (vgl. § 6 Ziff. 4). 

Die Depotbank stellt zusammen mit der Fondsleitung sicher, dass die Anleger die Vorgaben in Bezug 

auf den Anlegerkreis erfüllen, und können insbesondere die Vorlage bestimmter Formalitäten ver-

langen. Sofern die Anteile für die Anleger nicht bei der Depotbank eingebucht und verwahrt werden, 

müssen die diese Anteile verwahrenden Verwahrstellen und/oder die Anleger selbst der Depotbank 

sowie der Fondsleitung schriftlich bestätigen, dass ihre Kunden bzw. die Anleger selbst die Voraus-

setzungen gemäss § 6 Ziff. 4 erfüllen, und dass diesbezügliche Änderungen, insbesondere der Weg-

fall einer oder mehrerer solcher Voraussetzungen, umgehend schriftlich mitgeteilt werden. 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in bar eine Forderung gegen die 

Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag des Anlagefonds. Anstelle der Einzahlung 

in bar kann auf Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sacheinlage gemäss 

den Bestimmungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden. Die Forderung der Anleger ist in Anteilen 

begründet. 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in den Anlagefonds ver-

pflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Anlagefonds ist ausgeschlossen. 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die Grundlagen für die Berechnung 

des Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über 

einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 

oder über das Riskmanagement oder über Sacheinlagen bzw. -auslagen geltend, so erteilt ihnen die 

Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fonds-

leitung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sachverständige Person den abklä-

rungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag gemäss den Bestimmungen von §17 Ziff.1 kündigen und die 

Auszahlung ihres Anteils am Anlagefonds in bar verlangen. Anstelle der Auszahlung in bar kann auf 

Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sachauslage gemäss den Bestim-

mungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden. 

6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depotbank und ihren Beauftragten ge-

genüber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Vorausset-

zungen für die Beteiligung am Anlagefonds oder einer Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfül-

len. Überdies sind sie verpflichtet, die Depotbank, die Fondsleitung und deren Beauftragte umgehend 

zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank 

zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur Bekämpfung der Geldwäscherei, 

erforderlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem An-

lagefonds nicht mehr erfüllt. 

8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der 

Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
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a) die Beteiligung des Anlegers am Anlagefonds geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der 

übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche 

Nachteile für den Anlagefonds im In- oder Ausland zeitigen kann;  

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren in- oder aus-

ländischen Gesetzes, dieses Fondsvertrages oder des Anhangs erworben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesondere in Fällen, wo ein-

zelne Anleger durch systematische Zeichnungen und unmittelbar darauffolgende Rücknahmen 

Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung 

der Schlusskurse und der Bewertung des Fondsvermögens ausnutzen (Market Timing). 

§6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder vereinigen, wobei sämtliche Klassen 

dem beschränkten Anlegerkreis gemäss § 5 Ziff. 1 unterliegen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur 

Beteiligung am ungeteilten Fondsvermögen, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteili-

gung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund 

klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen können 

deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kos-

tenbelastungen haftet das Vermögen des Anlagefonds als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt 

gemacht. Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 27. 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwäh-

rung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie 

Anlegerkreis unterscheiden.  

Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte Leistung 

zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden kön-

nen, werden den einzelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet. 

4. Zurzeit können die nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen eröffnet werden: 

•  I Klasse: thesaurierende Anteile, die in der Referenzwährung Schweizer Franken (CHF) ausgege-

ben und zurückgenommen werden und nur Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 zugänglich sind.  

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die 

Aushändigung eines auf den Namen oder den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen. Die 

Anteile sind nicht lieferfähig. 

6. Die Depotbank und die Fondsleitung sind berechtigt, nach eigenem Ermessen Zeichnungsanträge 

ohne Angabe von Gründen abzulehnen und zeitweise oder dauerhaft die Ausgabe von Anteilen aus-

zusetzen oder zu begrenzen. 

7. Die Depotbank und die Fondsleitung sind verpflichtet, Anleger, welche die Voraussetzungen zum 

Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im 

Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine Person zu übertragen, die die genannten Voraussetzungen 

erfüllt oder in Anteile einer anderen Klasse umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet 

der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der 
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Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine andere Anteilsklasse dieses Anlagefonds 

oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 8 der betref-

fenden Anteile vornehmen. 

III Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen 

Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich 

auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhalten. Dieser Anlagefonds muss 

die Anlagebeschränkungen sechs Monate nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen über- bzw. unterschritten, so müssen die 

Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zu-

lässige Mass zurückgeführt werden. Werden Beschränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 

12 nachstehend durch eine Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand 

unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen wieder her-

zustellen. 

§8 Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung kann das Vermögen des Anlagefonds in die nachfolgenden Anlagen investieren. 

Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Anhang offen zu legen. 

a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit 

gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-

likum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht 

oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch 

zu erwerben, wie namentlich Warrants; 

Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulassung an einer Börse 

oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt in den Emissionsbedin-

gungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem 

anderen dem Publikum offen stehenden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines Mo-

nats zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von lit. h) einzubeziehen. 

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a), Derivate gemäss Bst. b), Anteile 

an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d), Alternative Anlagen gemäss Bst. e), Geldmarktin-

strumente gemäss Bst. f), Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zu-

grunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen 

(direkt oder indirekt) zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem andern 

geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt; 

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft 

spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine 

Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollzieh-

bar bewertbar. Derivate können gemäss § 12 eingesetzt werden. 
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c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a), Derivate gemäss Bst. 

b), strukturierte Produkte gemäss Bst. c), Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d), 

Alternative Anlagen gemäss Bst. e), Geldmarktinstrumente gemäss Bst. f), Finanzindizes, Zinss-

ätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden 

Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen (direkt oder indirekt) zulässig sind. Strukturierte 

Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen 

stehenden Markt oder OTC gehandelt; 

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft 

spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich handelbar sind oder eine 

Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollzieh-

bar bewertbar. 

d) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds): 

da) Effektenfonds schweizerischen Rechts; 

db) übrige Fonds für traditionelle Anlagen schweizerischen Rechts; 

dc) übrige Fonds für alternative Anlagen schweizerischen Rechts; 

dd) Immobilienfonds schweizerischen Rechts; 

de) Ausländische Anlagefonds mit gleichwertiger Aufsicht, die einem Effektenfonds entsprechen 

(namentlich UCITS); 

df) Ausländische Anlagefonds mit gleichwertiger Aufsicht, die einem übrigen Fonds für traditi-

onelle Anlagen entsprechen; 

dg) Ausländische Anlagefonds mit gleichwertiger Aufsicht, die einem übrigen Fonds für alterna-

tive Anlagen entsprechen; 

dh) Ausländische Anlagefonds mit gleichwertiger Aufsicht, die einem Immobilienfonds entspre-

chen; 

di) Ausländische Anlagefonds mit nicht-gleichwertiger Aufsicht, die einem Effektenfonds ent-

sprechen; 

dj) Ausländische Anlagefonds mit nicht-gleichwertiger Aufsicht, die einem übrigen Fonds für 

traditionelle Anlagen entsprechen; 

dk) Ausländische Anlagefonds mit nicht-gleichwertiger Aufsicht, die einem übrigen Fonds für 

alternative Anlagen entsprechen; 

dl) Ausländische Anlagefonds mit nicht-gleichwertiger Aufsicht, die einem Immobilienfonds 

entsprechen; 

Die Rechtsform der Zielfonds ist dabei irrelevant. Es kann sich dabei namentlich um offene oder 

geschlossene Anlagefonds wie beispielsweise vertraglich strukturierte Anlagefonds, kollektive Ka-

pitalanlagen in gesellschaftsrechtlicher Form, Investment Companies, Limited Partnerships oder 

Unit Trusts handeln. Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen dürfen nur 

erworben werden, wenn diese an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 

offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Zielfonds müssen in der Schweiz nicht zum Ange-

bot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen sein. Sie müssen nicht über eine Depotbank bzw. 

eine Depotbank, die Kontrollfunktionen wahrnimmt, verfügen. 
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Die Fondsleitung darf nicht in Dachfonds (kollektive Kapitalanlagen, deren Fondsverträge oder 

Statuten Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen) investieren. 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Ziff. 5 Anteile von Zielfonds erwerben, die unmit-

telbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie 

durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder in-

direkte Beteiligung verbunden ist. 

e) Alternative Anlagen: Der Begriff "alternative Anlagen" im Sinne dieses Fondsvertrags umfasst wie 

nachfolgend beschrieben direkte und indirekte Anlagen in die folgenden alternativen Anlagen 

sowie Kombinationen derselben: 

ea) Private Real Estate: Beteiligungen und Anteile an nicht kotierten Immobiliengesellschaften 

oder nicht kotierten Anlagefonds, die in Immobilien investieren, unabhängig von ihrer 

Rechtsform (gesellschaftsrechtlicher Form, Limited Partnerships, Trusts etc.). 

eb) Direkte physische Anlagen in Edelmetalle, Edelmetallkonti sowie indirekte Anlagen in Edel-

metalle, die über Derivate gemäss lit. b), strukturierte Produkte gemäss lit. c) oder andere 

kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. d) erfolgen können. 

f) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; Geldmarktinstru-

mente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission oder der Emittent Vor-

schriften über den Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und wenn die Geldmarktinstru-

mente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind. 

g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in 

der Schweiz, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, 

die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. 

h) Andere als die vorstehend in Bst. a bis g genannten Anlagen insgesamt bis höchstens 10% des 

Fondsvermögens; nicht zulässig sind (i) Waren und Warenpapiere sowie (ii) echte Leerverkäufe 

von Anlagen aller Art.  

 

2. Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und 

die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds mit 

Fokus auf Schweizer Aktien, Gold und Schweizer Immobilien sowie zur Liquiditätssteuerung in Geld-

marktinstrumente und (Bank-)Guthaben.  

a) Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung jeweils maximal 40% des Fondsvermö-

gens in: 

aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine und ähn-

liches) von Unternehmen gemäss Ziff. 1 lit. a, welche (i) ihren Sitz in der Schweiz haben und 

(ii) eine Marktkapitalisierung von mindestens CHF 500 Mio. aufweisen; 

ab) Eine einzelne, nicht kotierten Private Real Estate Gesellschaft gemäss Ziff. 1 lit. ea, HanseMer-

kur Swiss Property AG, Zug, und Immobilienfonds gemäss Ziff. 1 lit. dd, wobei in Schweizer 
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Immobilien und mehrheitlich in gewerbliche Immobilien investiert wird und in Schweizer 

Wohnimmobilien nur über kotierte Immobilienfonds; 

ac) Physisches Gold in kuranter Form gemäss Ziff. 1 lit. eb, wobei das Gold in Barren der Stan-

dardeinheit von 1 Barren à ca. 12.5 kg oder 1 Barren à 1 kg mit der Feinheit von mindestens 

995/1000 oder besser gehalten wird, und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss 

Ziff. 1 lit. eb die in physisches Gold investieren; 

ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die überwiegend in Geldmarktinstrumente inves-

tieren, sowie Guthaben auf Sicht und Zeit. 

b) Zusätzlich hat die Fondsleitung auf konsolidierter Ebene die nachstehenden Anlagebeschränkun-

gen, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, einzuhalten: 

ba) Mindestens 60% der Anlagen gemäss lit. a) weisen eine Rücknahmefrequenz auf, welche min-

destens derjenigen des Anlagefonds entspricht; 

bb) Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen höchstens 40%. 

3. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. 

§9 Flüssige Mittel 

Die Fondsleitung darf zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rechnungseinheit des Anlagefonds 

und in allen Währungen, in denen Anlagen zugelassen sind, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankgutha-

ben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten.  

B Anlagetechniken und Anlageinstrumente 

§10 Effektenleihe 

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.  

§11 Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.  

§12 Derivative Finanzinstrumente 

1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten in seiner 

ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abwei-

chung von den in diesem Fondsvertrag genannten Anlagezielen oder zu einer Veränderung des An-

lagecharakters der Anlagefonds führt. Zudem müssen die den Derivaten zugrunde liegenden Basis-

werte nach diesem Fondsvertrag als Anlagen zulässig sein.  

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der Währungs-

absicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von Markt- und Zinsrisiken bei 

kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken entsprechend eindeutig bestimmbar und messbar sind. 

2. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. Das mit Derivaten ver-

bundene Gesamtengagement dieses Anlagefonds darf 100% seines Nettofondsvermögens und das 

Gesamtengagement insgesamt 200% seines Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Unter Be-

rücksichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang von höchstens 

25% des Nettofondsvermögens gemäss § 13 Ziff. 2 kann das Gesamtengagement des Anlagefonds 
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insgesamt bis zu 225% des Nettofondsvermögens betragen. Die Ermittlung des Gesamtengagements 

erfolgt gemäss Art. 35 KKV-FINMA. 

3. Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-Grundformen wie Call- oder Put-Optionen, deren Wert 

bei Verfall linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert des Basis-

werts und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn die Differenz das andere Vorzeichen 

hat, Credit Default Swaps (CDS), Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert des 

Basiswerts oder einem absoluten Betrag abhängen sowie Termingeschäfte (Futures und Forwards), 

deren Wert linear vom Wert des Basiswerts abhängt, einsetzen. Sie kann zusätzlich auch Kombinati-

onen von Derivat-Grundformen sowie Derivate, deren ökonomische Wirkungsweise weder durch 

eine Derivat-Grundform noch durch eine Kombination von Derivat Grundformen beschrieben wer-

den kann (exotische Derivate), einsetzen. 

4.  

a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts sowie gegenläufige Positionen in 

Derivaten und in Anlagen des gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrechnet werden unge-

achtet des Verfalls der Derivate ("Netting"), wenn das Derivat-Geschäft einzig zum Zwecke abge-

schlossen wurde, um die mit den erworbenen Derivaten oder Anlagen im Zusammenhang ste-

henden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen Risiken nicht vernachlässigt werden und 

der Anrechnungsbetrag der Derivate nach Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf den gleichen Basiswert wie der 

abzusichernde Vermögenswert, so sind für eine Verrechnung, zusätzlich zu den Regeln von lit. a, 

die Voraussetzungen zu erfüllen ("Hedging"), dass die Derivat-Geschäfte nicht auf einer Anlage-

strategie beruhen dürfen, die der Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat zu einer nach-

weisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risiken des Derivats müssen ausgeglichen werden, 

die zu verrechnenden Derivate, Basiswerte oder Vermögensgegenstände müssen sich auf die 

gleiche Klasse von Finanzinstrumenten beziehen und die Absicherungsstrategie muss auch unter 

aussergewöhnlichen Marktbedingungen effektiv sein. 

c) Bei einem überwiegenden Einsatz von Zinsderivaten kann der Betrag, der an das Gesamtengage-

ment aus Derivaten anzurechnen ist, mittels international anerkannten Duration-Netting-Rege-

lungen ermittelt werden, sofern die Regelungen zu einer korrekten Ermittlung des Risikoprofils 

des Anlagefonds führen, die wesentlichen Risiken berücksichtigt werden, die Anwendung dieser 

Regelungen nicht zu einer ungerechtfertigten Hebelwirkung führt, keine Zinsarbitrage-Strategien 

verfolgt werden und die Hebelwirkung des Anlagefonds weder durch Anwendung dieser Rege-

lungen noch durch Investitionen in kurzfristige Positionen gesteigert wird. 

d) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken eingesetzt werden und nicht zu 

einer Hebelwirkung führen oder zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können ohne die Anforde-

rungen gemäss lit. b bei der Berechnung des Gesamtengagements aus Derivaten verrechnet wer-

den.  

e) Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten müssen dauernd mit geldnahen Mitteln, Forderungswert-

papieren und –rechten oder Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 

Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, nach Massgabe der Kollektivanlagengesetz-

gebung gedeckt sein. 
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f) Geht die Fondsleitung mit einem Derivat eine Verpflichtung zur physischen Lieferung eines Ba-

siswerts ein, muss das Derivat mit den entsprechenden Basiswerten gedeckt sein oder mit ande-

ren Anlagen, wenn die Anlagen und die Basiswerte hoch liquide sind und bei einer verlangten 

Lieferung jederzeit erworben oder verkauft werden können. Die Fondsleitung muss jederzeit un-

eingeschränkt über diese Basiswerte oder Anlagen verfügen können. 

5. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standardisierte Derivate einsetzen. Sie 

kann die Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum offen 

stehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen. 

 

6.  

a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten Finanzintermediären abschliessen, 

welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert sind und eine einwandfreie Durchführung des Ge-

schäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat erstere 

oder deren Garant eine hohe Bonität aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar bewertet und jederzeit zum Ver-

kehrswert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der Preis anhand eines angemessenen 

und in der Praxis anerkannten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert der Basiswerte, 

von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nachvollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines 

Vertrages über ein solches Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von mindestens zwei 

Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit derjenigen Gegenpartei abzuschliessen ist, wel-

che die preislich beste Offerte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zulässig 

aus Gründen der Risikoverteilung oder, wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bonität oder 

Dienstleistungsangebot der Gegenpartei eine andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für die 

Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahmsweise auf die Einholung von Offerten von 

mindestens zwei möglichen Gegenparteien verzichtet werden, wenn dies im besten Interesse der 

Anleger ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung sind nach-

vollziehbar zu dokumentieren. 

d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rahmen eines OTC-Geschäfts nur Sicher-

heiten entgegennehmen, welche die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. Der 

Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht 

von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon ab-

hängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem trans-

parenten Preis an einer Börse oder einem anderen geregeltem, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. 

deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen 

gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Län-

der, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation 

der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherhei-

ten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für 

öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung 

bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen 
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Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder de-

ren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu ver-

wahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtig-

ten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen 

wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

7. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen (Maximal- und Mini-

mallimiten) sind die Derivate nach Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu berücksichtigen. 

§13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Anlagefonds keine Kredite gewähren. 

2. Die Fondsleitung darf für höchstens 25% seines Nettovermögens vorübergehend Kredite aufnehmen. 

§14 Belastung des Fondsvermögens 

1. Die Fondsleitung darf zu Lasten des Anlagefonds nicht mehr als 25% seines Nettovermögens ver-

pfänden oder zur Sicherung übereignen. 

2. Die Belastung des Fondsvermögens mit Bürgschaften ist nicht gestattet. 

C Anlagebeschränkungen 

§15 Risikoverteilung 

1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen: 

a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der Index hinreichend 

diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in angemessener 

Weise veröffentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungslegungsvorschriften einen Konzern bilden, 

gelten als ein einziger Emittent. 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 20% des 

Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Ge-

samtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des 

Fondsvermögens angelegt sind, darf 60% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten blei-

ben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5, 12 und 13.  

Die Fondsleitung darf max. 40% des Fondsvermögens bei einer einzelnen, nicht kotierten Private Real 

Estate Gesellschaft, der HanseMerkur Swiss Property AG, Zug, anlegen. 

 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Fondsvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei 

derselben Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch die 

Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen.  

5. Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Fondsvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegen-

partei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht 
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untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% des 

Vermögens des Fondsvermögens. 

Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven ge-

mäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Berechnung des 

Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten 

bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben 

die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des 

Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 

nachfolgend. 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Fondsvermögens in Anteilen bzw. Aktien desselben Ziel-

fonds anlegen.  

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte, die an einer Börse oder einem anderen dem Publi-

kum offenstehenden Markt gehandelt werden, erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimm-

rechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines 

Emittenten auszuüben.  

Die Fondsleitung darf bis zu 20% der Stimmrechte der nicht kotierten Private Real Estate Gesellschaft 

HanseMerkur Swiss Property AG, Zug, erwerben. 

10. Die Fondsleitung darf für das Fondsvermögen höchstens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungs-

papiere, der Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie 

höchstens 25% der Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der Schuld-

verschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Ka-

pitalanlagen nicht berechnen lässt. 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf Effekten und Geld-

marktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD 

oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder 

ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktin-

strumente von einem OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von 

internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-

gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenannten 

Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 

ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von 

35% nicht kumuliert werden. 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktin-

strumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder 

von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein 

Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall 

muss der Anlagefonds Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen 
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Emissionen halten; höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstru-

menten derselben Emission angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstru-

mente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. 

IV Berechnung der Nettoinventarwerte sowie Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

§16 Berechnung der Nettoinventarwerte 

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum 

Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Bankwerktag in der Rechnungseinheit 

des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer 

geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens 

statt. 

Für den Anlagefonds wird der Wert des Goldes aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Gold-

handels in London (LBMA Gold Price PM) berechnet.  

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte 

Anlagen, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder 

Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorg-

fältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet 

in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewer-

tungsmodelle und -grundsätze an. 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewer-

tet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen 

stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregel-

ten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:  

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthal-

tung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei we-

sentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anla-

gen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel 

auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emit-

tenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesent-

lichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bank-

guthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse 

am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlich-

keiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl 

der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungsein-

heit gerundet. 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlich-

keiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe 

mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren 
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Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. 

Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: 

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen An-

teilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiede-

nen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen 

oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Aus-

schüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; 

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliess-

lich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteils-

klassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweili-

gen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen 

Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klas-

senspezifische Kostenbelastungen erfolgen; 

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen 

an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen 

anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht 

jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. 

8. Die für Zeichnung und Rücknahme massgebenden Nettoinventarwerte sind ausschliesslich die, wel-

che per letzte Bankwerktag eines jeden Quartals berechnet werden.  

§17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden für den sie betreffenden Bewertungstag bis 

zu einem bestimmten im Anhang Ziff. 6 genannten Zeitpunkt entgegengenommen. Zeichnungs- und 

Rücknahmeanträge, die nicht bis zum genannten Zeitpunkt bei der Depotbank eintreffen, werden 

auf den für das nächste Quartalsende relevanten Bewertungstag abgerechnet.  

Eine detaillierte Übersicht bezüglich Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen ist im Anhang Ziff. 6 er-

sichtlich. 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gemäss § 16 be-

rechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann zum Net-

toinventarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommis-

sion gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen werden.  

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, Kom-

missionen, Steuern und Abgaben), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages 

bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, 

werden dem Fondsvermögen belastet. 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung 

oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung der Anteile vorüber-

gehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 
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a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Fondsvermögens 

bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt 

ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall vorliegt;  

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Übertragungen 

von Vermögenswerten Geschäfte für den Anlagefonds undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die Interessen der übrigen Anleger wesentlich 

beeinträchtigt werden können. 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Auf-

sichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 4 litt. a bis c genannten Gründen aufgescho-

ben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen statt. 

7. Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar 

Anlagen an das Fondsvermögen leistet ("Sacheinlage" oder "contribution in kind" genannt) bzw. dass 

im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden ("Sachaus-

lage" oder "redemption in kind"). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündi-

gung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen und Sachauslagen zuzulassen. 

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Ge-

schäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anla-

gepolitik des Anlagefonds steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt 

werden. 

8. Sachein- und Sachauslagen mittels physischem Gold sind grundsätzlich auf die Standardeinheit von 

1 Barren à ca. 12,5 kg oder 1 Barren à 1 kg, welche die Voraussetzungen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. ac 

erfüllen, beschränkt. Spitzenausgleiche werden in bar ausbezahlt. Beträge, die zur Deckung von Steu-

ern, Kosten und Kommissionen von der Bruttoauszahlung in Abzug gebracht werden, werden eben-

falls als Barauszahlung behandelt. 

9. Sacheinlagen von physischem Gold sind nur bei der Depotbank möglich. 

10. Der Antrag auf Sachauslage von physischem Gold ist zusammen mit der Kündigung bei der Depot-

bank zu stellen. Der Ort der Auslieferung von physischem Gold ist jeweils im Anhang unter Ziff. 9 

genannt. Bei der Auslieferung von physischem Gold wird die in § 18 Ziff. 6 genannte Kommission 

erhoben.  

11. Allfällige Lieferengpässe von physischem Gold bleiben vorbehalten. 

12. Wünscht der Anleger die Auslieferung von physischem Gold an einem anderen als dem im Anhang 

unter Ziff. 9 genannten Ort, hat er dies zusammen mit der Kündigung bei der Depotbank zu bean-

tragen. Die Depotbank ist nicht verpflichtet, einem derartigen Antrage Folge zu leisten. Die mit einer 

solchen Auslieferung von physischem Gold verbundenen weiteren Kosten (Transport, Versicherung 

etc.) und allfällige damit verbundene Steuern werden dem Anleger zusätzlich zur Kommission ge-

mäss § 18 Ziff. 6 in Rechnung gestellt. Es werden keine Auslieferungen ins Ausland vorgenommen. 

13. Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten dürfen nicht dem 

Fondsvermögen belastet werden. 
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Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den 

einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die 

Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen 

Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die 

Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen 

und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. 

Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft. 

Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen. 

14. Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen (wie bspw. eine hohe Anzahl von 

gleichzeitigen Rücknahmen welche zu nicht akzeptablen Transaktionskosten aufgrund nachteiliger 

Marktentwicklung führen), im Interesse der im Anlagefonds verbleibenden Anleger, die Herabset-

zung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen 

netto 20% des Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung ent-

scheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen 

zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für den nächsten Bewertungstag ein-

gegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine 

bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. 

V Vergütungen und Nebenkosten 

§18 Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondslei-

tung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland belastet werden. Der zurzeit mas-

sgebliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der 

Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland belastet werden. Der 

zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich.  

3. Beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Anlagefonds werden keine 

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen gemäss Ziff. 1 und 2 erhoben. 

4. Für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auflösung des Anlagefonds belastet 

die Fondsleitung dem Anleger eine Kommission von maximal 0.50% des Bruttobetrages der Auszah-

lung. 

5. Für die Auszahlung von physischem Gold (Sachauslage) werden allfällige Bankspesen zugunsten der 

Depotbank erhoben, zuzüglich allfälliger Steuern und Abgaben. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz 

für diese Kommission ist aus dem Jahresbericht ersichtlich. 

§19 Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Fondsvermögens 

1. Für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Anlagefonds stellt die 

Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Kommission in Prozent des Nettofondsvermögens des 

Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem 

Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Management Fee).  

Der effektiv angewandte Satz der Management Fee ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich. 
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Anteilsklasse Maximale Management Fee 

I Klasse 0.90% 

2. Für die Leitung und alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die 

Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben stellt die Fonds-

leitung zulasten des Anlagefonds eine Kommission von jährlich maximal 0.50% des Nettofondsver-

mögens des Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinven-

tarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Service Fee). 

Die Entschädigung der Depotbank für die Ausübung ihrer Aufgaben geht zu Lasten der Fondsleitung. 

Der effektiv angewandte Satz der Service Fee ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich. 

3. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die 

ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissio-

nen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Quali-

tätsstandards bei physischen Anlagen; 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion, oder Vereini-

gung des Anlagefonds; 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Revision sowie für Bescheinigungen im Rahmen 

von Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Anlagefonds; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Li-

quidation, Fusion, oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der 

Interessen des Anlagefonds und seiner Anleger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds sowie sämtliche Kosten für 

Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht dem Fehlver-

halten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahresberichte des Anlagefonds; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, 

namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskos-

ten sowie die Entschädigung des Vertreters und der Zahlstelle im Ausland; 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch 

den Anlagefonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen und Berater; 

j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Anlagefonds eingetragenem geisti-

gen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Anlagefonds; 

k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinte-

ressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die De-

potbank verursacht werden. 

4. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Anhang Retrozessi-

onen zur Entschädigung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, 
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um die auf den Anleger entfallenden, dem Anlagefonds belasteten Gebühren und Kosten zu redu-

zieren, bezahlen. 

5. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar 

von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwal-

tung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 

ist (verbundene Zielfonds), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der ver-

bundenen Zielfonds nicht dem Anlagefonds belasten.  

6. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von 

allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 0.30% bei Geldmarktinstrumenten, 0.75% bei 

Gold-ETFs und 1.00% bei Immobilienfonds betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Ver-

waltungskommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen 

Retrozessionen und Rabatten anzugeben.  

7. Die Verwaltungskommission der HanseMerkur Swiss Property AG, in die investiert wird, darf höchs-

tens 0.4% p.a. betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der 

HanseMerkur Swiss Property AG in die investiert wird, anzugeben.  

Die Transaktionskosten der HanseMerkur Swiss Property AG dürfen bei Kauf einer Liegenschaft sowie 

Kauf eines Portfolios (mehrere Liegenschaften) bemessen auf den Kaufpreis des Kaufvertrages höchs-

tens 1.50% betragen. Bei Entwicklungs- und/oder Neubauprojekten bemisst sich die Vergütung auf 

die effektiven Projektkosten.  

VI Rechenschaftsablage und Prüfung 

§20 Rechenschaftsablage 

1. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der Schweizer Franken (CHF). 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September. Der erste Rechnungsab-

schluss erfolgt per 30. September 2024. 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung ei-

nen geprüften Jahresbericht des Anlagefonds. 

4. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 5 bleibt vorbehalten. 

§21 Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen 

Vorschriften wie auch die allenfalls für sie anwendbaren Standesregeln der Asset Management Associa-

tion Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung 

erscheint im Jahresbericht. 

VII Verwendung des Erfolges 

§22  

1. Thesaurierende Anteile 

a) Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich pro Anteilsklasse dem Fondsvermögen zur Wie-

deranlage hinzugefügt. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern 

und Abgaben, insbesondere die Verrechnungssteuer. 
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b) Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenthesaurierungen aus den Erträgen vornehmen.  

c) Um grössere administrative Umtriebe zu verhindern, kann auf eine Wiederanlage (Thesaurierung) 

für Steuerzwecke verzichtet werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

• der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres inklusive den vorgetragenen Erträgen aus 

früheren Rechnungsjahren des Anlagefonds bzw. der Anteilsklasse beträgt weniger als 1% des 

Nettoinventarwertes des Anlagefonds bzw. der Anteilsklasse, und 

• der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres inklusive den vorgetragenen Erträgen aus 

früheren Rechnungsjahren des Anlagefonds bzw. der Anteilsklasse beträgt pro Anteil weniger 

als eine Einheit der Rechnungseinheit des Anlagefonds bzw. der Anteilsklasse. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können von der Fondslei-

tung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

VIII Publikationen des Anlagefonds 

§23   

1. Publikationsorgan des Anlagefonds ist das im Anhang genannte elektronische Medium. Der Wechsel 

des Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher Änderungen des 

Fondsvertrages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos be-

zogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der Depotbank, die Schaffung, Auf-

hebung oder Vereinigung von Anteilsklassen sowie die Auflösung des Anlagefonds veröffentlicht. 

Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren 

oder die ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der 

Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert für den Anlagefonds die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den Net-

toinventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilsklassen bei jeder Ausgabe 

und Rücknahme von Anteilen in dem im Anhang genannten elektronischen Medium. Die Preise wer-

den mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publika-

tion stattfindet, werden im Anhang festgelegt. 

4. Der Fondsvertrag mit Anhang und die Jahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank 

und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen werden. 

IX Umstrukturierung und Auflösung 

§24 Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds vereinigen, indem sie auf den 

Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertragen-

den Anlagefonds auf den übernehmenden Anlagefonds überträgt. Die Anleger des übertragenden 

Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmenden Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf den 

Zeitpunkt der Vereinigung wird der übertragende Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst und der 

Fondsvertrag des übernehmenden Anlagefonds gilt auch für den übertragenden Anlagefonds. 

2. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 
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a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen. 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden. 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich überein-

stimmen: 

ca) die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage ver-

bundenen Risiken;  

cb) die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sa-

chen und Rechten; 

cc) die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahme-

kommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen, 

Gebühren, Abgaben) die dem Fondsvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen; 

cd) die Rücknahmebedingungen; 

ce) die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.  

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Anlagefonds bewertet, das Umtauschverhältnis 

berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen werden. 

e) weder den Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von § 19 Ziff. 3 lit. b, d und e. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbe-

hörde einen befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten Anlagefonds bewilli-

gen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung die beabsichtig-

ten Änderungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Ver-

einigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereinigungsplan enthält Angaben zu 

den Gründen der Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteiligten Anlagefonds und den allfälligen Un-

terschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden Anlagefonds, zur Berechnung 

des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfol-

gen für die Anlagefonds sowie die Stellungnahme der kollektivanlagerechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 so-

wie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan min-

destens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten 

Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 

Tagen nach der Publikation Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertra-

ges erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile in bar oder mit Zustimmung der Fondsleitung per 

Sachauslage verlangen können.  

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung und 

äussert sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde.  

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der Vereinigung und publiziert den 

Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung 

sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds.  

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht des übernehmenden Anlage-

fonds und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht. Für den übertragenden Anlagefonds 
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ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jah-

resabschluss fällt. 

§25 Umwandlung in eine andere Rechtsform 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds in Teilvermögen einer SICAV 

nach schweizerischem Recht umwandeln, wobei die Aktiven und Passiven des/der umgewandelten 

Anlagefonds zum Zeitpunkt der Umwandlung auf das Anleger-Teilvermögen einer SICAV übertragen 

werden. Die Anleger des umgewandelten Anlagefonds erhalten Anteile des Anleger-Teilvermögens 

der SICAV mit einem entsprechenden Wert. Am Tag der Umwandlung wird der umgewandelte Anla-

gefonds ohne Liquidation aufgelöst, und das Anlagereglement der SICAV gilt für die Anleger des 

umgewandelten Anlagefonds, die Anleger des Anleger-Teilvermögens der SICAV werden. 

2. Der Anlagefonds darf nur in ein Teilvermögen der SICAV umgewandelt werden, wenn:  

a) Der Fondsvertrag dies vorsieht und das Anlagereglement der SICAV dies ausdrücklich festhält; 

b) Der Anlagefonds und das Teilvermögen von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden;  

c) Der Fondsvertrag und das Anlagereglement der SICAV bezüglich folgender Bestimmungen 

grundsätzlich übereinstimmen:  

•  Anlagepolitik (einschliesslich Liquidität), die Anlagetechnik (Wertpapierleihe, Pensionsge-

schäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Finanzderivate). Kreditaufnahme und -vergabe, 

Verpfändung von Vermögenswerten der gemeinsamen Anlage, Risikoverteilung und Anlage-

risiken, die Art der kollektiven Kapitalanlage, der Anlegerkreis, die Anteils-/Aktienklassen und 

die Berechnung des Nettoinventarwerts, 

• die Verwendung von Nettoerlösen und Veräusserungsgewinnen aus der Veräusserung von Ge-

genständen und Rechten, 

• die Verwendung des Ergebnisses und die Berichterstattung, 

• Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmeabschläge sowie Ne-

benkosten für den Erwerb und die Veräusserung von Anlagen (namentlich marktübliche Cour-

tagen, Steuern und Abgaben), die dem Fondsvermögen oder der SICAV, den Anlegern oder 

den Aktionären belastet werden können, vorbehaltlich rechtsformspezifischer Nebenkosten 

der SICAV, 

• die Bedingungen für Ausgabe und Rücknahme,  

• die Laufzeit des Vertrages oder der SICAV, 

• das Publikationsorgan. 

d) Die Bewertung der Vermögenswerte der beteiligten kollektiven Kapitalanlagen, die Berechnung 

des Umtauschverhältnisses und die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten er-

folgen am selben Tag; 

e) Dem Anlagefonds oder der SICAV bzw. den Anlegern oder Aktionären entstehen keine Kosten.  

3. Die FINMA kann die Aussetzung der Rücknahme für einen bestimmten Zeitraum genehmigen, wenn 

absehbar ist, dass die Umwandlung länger als einen Tag dauern wird.  

4. Die Fondsleitung hat der FINMA vor der geplanten Veröffentlichung die geplanten Änderungen des 

Fondsvertrages und die geplante Umwandlung zusammen mit dem Umwandlungsplan zur Prüfung 

vorzulegen. Der Umwandlungsplan enthält Angaben zu den Gründen für die Umwandlung, zur 
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Anlagepolitik der betroffenen kollektiven Kapitalanlagen und zu allfälligen Unterschieden zwischen 

dem umgewandelten Anlagefonds und dem Teilvermögen der SICAV, zur Berechnung des Um-

tauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in der Vergütung, zu allfälligen steuerlichen Folgen 

für die kollektiven Kapitalanlagen sowie die Stellungnahme der Revisionsstelle des Anlagefonds. 

5. Die Fondsleitung veröffentlicht allfällige Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die 

geplante Umwandlung und den vorgesehenen Zeitpunkt in Verbindung mit dem Umwandlungsplan 

mindestens zwei Monate vor dem von ihr in der Publikation des umgewandelten Anlagefonds fest-

gelegten Zeitpunkt. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 

30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen 

des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.  

6. Die Prüfgesellschaft des Anlagefonds bzw. der SICAV (falls abweichend) prüft unverzüglich die ord-

nungsgemässe Durchführung der Umwandlung und erstattet der Fondsleitung, der SICAV und der 

FINMA darüber Bericht.  

7. Die Fondsleitung meldet der FINMA unverzüglich den Abschluss der Umwandlung und leitet der 

FINMA die Bestätigung der Prüfgesellschaft über die ordnungsgemässe Durchführung des Geschäfts 

und den Umwandlungsbericht im Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds weiter.  

8. Die Fondsleitung oder die SICAV erwähnt die Umwandlung im nächsten Jahresbericht des Anlage-

fonds bzw. der SICAV und in einem allfällig früher veröffentlichten Halbjahresbericht.  

§26 Laufzeit des Anlagefonds und Auflösung 

1. Der Anlagefonds besteht auf unbestimmte Zeit. 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des Anlagefonds durch fristlose Kündi-

gung des Fondsvertrages herbeiführen. 

3. Der Anlagefonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn 

er spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch die 

Aufsichtsbehörde auf Antrag der Fondsleitung und der Depotbank erstreckten Frist, nicht über ein 

Nettovermögen von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt und veröffentlicht 

sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung den Anlagefonds unverzüglich 

liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des Anlagefonds verfügt, so muss dieses unver-

züglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank 

übertragen. Sollte die Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbe-

zahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der Aufsichtsbehörde 

einholen. 

6. Die Bestimmungen von § 17 über die Sachauslagen finden sinngemäss auch im Liquidationsfall An-

wendung, das heisst anstelle der Auszahlung in bar kann auf Antrag des Anlegers und mit Zustim-

mung der Fondsleitung eine Sachauslage vorgenommen werden. Anleger, die die Sachauslage ihres 

Liquidationsbetreffnisses in physischem Gold wünschen, müssen einen entsprechenden Antrag an 

die Depotbank stellen. Dieser Antrag muss innert 15 Bankwerktage in Zürich nach dem Tag der Pub-

likation der Auflösung bei der Depotbank eingehen. Im Falle der Liquidation des Anlagefonds ist die 

Sachauslage in jedem Fall auf die vom Anlagefonds gehaltenen Bestände des physischen Goldes 
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beschränkt. Sofern die Fondsleitung Anträge auf Sachauslage in einem Umfang bewilligt, der die 

entsprechenden Goldbestände übersteigt, erfolgt eine anteilsmässige Kürzung der Sachauslage und 

eine teilweise Barauszahlung. 

X Änderung des Fondsvertrages 

§27   

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden oder besteht die Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen 

oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Auf-

sichtsbehörde innert 30 Tagen nach der entsprechenden Publikation Einwendungen zu erheben. In der 

Publikation informiert die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen sich 

die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Ände-

rung des Fondsvertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können die Anleger überdies unter Be-

achtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die 

Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht aus-

genommen sind. 

XI Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

§28   

1. Der Anlagefonds unterstehen schweizerischem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die kol-

lektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen 

vom 22. November 2006 (KKV) sowie der Verordnung der FINMA über die kollektiven Kapitalanlagen 

vom 27. August 2014 (KKV-FINMA). 

2. Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

3. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fassung massgebend. 

4. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 10. Oktober 2023 in Kraft. 

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrages prüft die FINMA ausschliesslich die Bestimmungen nach 

Art. 35a Abs. 1 litt. a bis g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität fest. 
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Teil 2 Anhang 

Ergänzende Angaben zum Fondsvertrag des "HMTS Schweiz Tresor Fonds" 

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für alternative Anlagen" 

mit besonderem Risiko für qualifizierte Anleger. 

Warnklausel: 

Der Anlagefonds investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen, einschliesslich und in erheblichem Umfang 

in alternative Anlagen mit erhöhtem Anlagerisiko wie Private Real Estate und physisches Edelmetall (Gold).  

Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden 

daher ausdrücklich auf die im Anhang erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte 

Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam 

gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste hinzunehmen.  

1 Informationen über die Fondsleitung 

Allgemeine Angaben zur Fondsleitung  

Für die Fondsleitung ist die PMG Investment Solutions AG verantwortlich. Seit der Gründung im Jahre 

1990 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zug im Fondsgeschäft tätig. 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt zurzeit CHF 1.575 Millionen. Das Ak-

tienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100% einbezahlt. 

Aktionäre 

• Swiss Pension & Investment Group AG, Zug, mit 100% 

Verwaltungsrat 

• Präsident: Eric Lütenegger  

• Vizepräsident: Reto Toscan 

• Mitglied: Jürg Staub 

Geschäftsleitung 

• CEO: Bernhard Schneider  

• COO: Serge Reinacher 

• CTO: Dr. Raoul Dobal 

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz insgesamt 26 Anlagefonds, wobei sich die Summe der verwal-

teten Vermögen am 31. Dezember 2022 auf CHF 2.2 Mia. belief. Daneben amtet die PMG Investment 

Solutions AG als Fondsmanager, Investment Advisor und/oder Vertreter von 12 Luxemburger Fonds ge-

mäss Teil 1 des Gesetzes vom 17.12.2010 (UCITS V), 4 Luxemburger Spezial Investmentfonds (SIF), 2 Lu-

xemburger Reserved Alternative Investment Fund (RAIF), 1 Liechtensteiner Alternativer Investment Fonds 

(AIF), 5 Maltesischen Professional Investor Funds (PIF) und 1 Cayman Islands Mutual Fund in der Höhe 

von insgesamt CHF 1.2 Mia. 

Die Fondsleitung PMG Investment Solutions AG ist bei den US-Steuerbehörden als "registered deemed 

compliant FFI" im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika 
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über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance 

Act) "IGA Schweiz/USA" gemeldet. 

Adresse: 

• Dammstrasse 23, CH-6300 Zug, Internet: www.pmg.swiss 

Personen mit besonderer fachlicher Qualifikation 

Herr Eric Lütenegger, Verwaltungsratspräsident der Fondsleitung. Eric Lütenegger war zwischen 2009 bis 

April 2019 Geschäftsführer der PMG Investment Solutions AG. Er ist seit mehr als 20 Jahren in verschie-

denen Positionen für und in der Finanzindustrie tätigt und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich 

von alternativen Anlagen. Er ist Verwaltungsratspräsident der ecamos Capital AG, Zürich, ein Hedge Fonds 

Manager, und ist Mitglied im Verwaltungsrat diverser Anlagefonds im Bereich Alternativer Anlagen in 

gesellschaftsrechtlicher und vertraglicher Form in Luxemburg und Malta. 

Herr Bernhard Schneider, CEO der Fondsleitung. Bernhard Schneider ist bei der Fondsleitung seit dem 

1. Januar 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Fonds Management und Business Deve-

lopment verantwortlich und seit April 2019 Geschäftsführer der PMG Investment Solutions AG. Er verfügt 

über langjährige Erfahrung im Fondsbereich und war u.a. verantwortlich für das gesamte Fondsgeschäft 

der Vontobel Gruppe. Er verfügt über einen Abschluss, lic. oec. HSG der Universität St. Gallen sowie ein 

MBA der Kellogg School of Management, Northwestern University (USA) & WHU (Deutschland). 

Übertragung der Anlageentscheide und weiterer Teilaufgaben 

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die HanseMerkur Trust Swiss AG, Bahnhofstrasse 84, Zürich, 

als Vermögensverwalter übertragen. Die HanseMerkur Trust Swiss AG (HMTS) ist eine Verwalterin von 

Kollektivvermögen nach Art. 24 FINIG und unterliegt als solche in der Schweiz einer Aufsicht durch die 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

Die Vermögensverwalterin HanseMerkur Trust Swiss AG ist ein Unternehmen der HanseMerkur Gruppe. 

Daneben gehört die HanseMerkur Krankenversicherung AG zur HanseMerkur Gruppe. Die HanseMerkur 

Krankenversicherung AG als Tochtergesellschaft der HanseMerkur Gruppe hält per Lancierung 100% der 

Anteile der HanseMerkur Swiss Property AG. Dies bedeutet dass die Initiatorin des Fonds gleichzeitig 

Hauptaktionärin der HanseMerkur Swiss Property AG ist. Diese besondere Konstellation ermöglicht dem 

Anleger erst die Beteiligung am Immobilienportfolio der HanseMerkur Swiss Property AG.  

Herr Dominik Nordmann ist CEO und CIO bei HanseMerkur Trust Swiss AG seit Juli 2022. Vorher war er 

über 10 Jahre Portfolio Manager von Kollektivanlagen bei HanseMerkur Trust in Hamburg, wovon die 

letzten 5 Jahre als dessen Leiter. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in allen liquiden und illiquiden 

Assetklassen, wie beispielsweise Aktien, Obligationen, Edelmetalle oder Immobilien.  

Speziell in Bezug auf Immobilien konnte Herr Nordmann folgende Kenntnisse erwerben: Zum einen in 

der Einbindung von Liegenschaften in eine Asset Allokation von diversifizierten Kollektivanlagen beste-

hend aus Aktien, Obligationen, Immobilien usw. Zum anderen war Herr Nordmann Teil des Anlageaus-

schusses von Immobilienfonds und somit in allen relevanten Themen der Bereiche Vermietung, Bewer-

tung, Planung, Neuerwerb etc. involviert. Die Volumina der genannten Immobilienfonds lagen zwischen 

100-400 Mio. Euro. Zudem hat er sich als Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative 

Investment Analyst (CAIA) weitergebildet. Insbesondere die Weiterbildung zum CAIA behandelt diverse 
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praxisrelevante Themengebiete in Bezug auf Immobilien, wie etwa Investitionsvarianten, Risiko- und Be-

wertungsmodelle. 

 

Herr Bruno Sutter ist COO/CFO und CRO bei HanseMerkur Trust Swiss AG seit Oktober 2022 und blickt 

auf eine über 40-jährige Banktätigkeit zurück. Mehr als 15 Jahre war er für das Credit Risk Management 

Schweiz / Europa im Wealth Management verantwortlich zuerst bei der UBS AG und anschliessend bei 

der Bank Julius Bär & Co. AG. Nebst dem Lombardgeschäft war er die letzten 4 Jahre bei der Bank Julius 

Bär & Co. AG zusätzlich für das internationale Hypothekarkreditgeschäft zuständig.  

Einerseits hatte er als Verantwortlicher das Hypothekarportfolio über verschiedene Risikoparameter und 

Stressszenarien gesteuert und gemanagt. Andererseits konnte er Einzeltransaktionen in Eigenkompetenz 

bis CHF 80 Mio. entscheiden. Zudem hatte Bruno Sutter vor der Jahrtausendwende ein aus mehrheitlich 

Immobilien bestandenes Kundenportfolio aus Gewerbe- und Wohnliegenschaften (EFW, MFH und Eigen-

tumswohnungen in der Deutschschweiz) als Relationship Manager und Teamverantwortlicher betreut, 

Transaktionen analysiert, bewertet und gepreist und schliesslich der Kreditbewilligungsinstanz vorgelegt. 

Nach der Bewilligung hatte Bruno Sutter die Immobilienverträge ausgearbeitet, die administrativen Tä-

tigkeiten rund um die Immobilientransaktion erledigt und letztlich das Hypothekargeschäft mit der Kund-

schaft abgeschlossen. Bevor er zur HanseMerkur Trust Swiss AG gestossen war, hat er über 18 Monate 

Beratermandate für Banken u.a. bei PwC betreut. Er verfügt über ein Executive Master of Finance. 

 

2 Informationen über die Depotbank 

Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich. Die Bank wurde im April 2015 

in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft in Zürich gegründet. Die Credit Suisse (Schweiz) AG hat im 

vierten Quartal 2016 den grössten Teil des zur Division «Swiss Universal Bank» gehörenden Geschäfts der 

Credit Suisse AG übernommen. Die Credit Suisse (Schweiz) AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 

Credit Suisse AG, Zürich. 

Die Credit Suisse (Schweiz) AG bietet ein umfassendes Angebot an Bankdienstleistungen und -produkten 

für in der Schweiz domizilierte Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden sowie für gewisse in-

ternationale Kunden. 

Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewahrung des Vermö-

gens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für 

Finanzinstrumente darf die Aufbewahrung des Fondsvermögens nur durch beaufsichtigte Dritt- und Zent-

ralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die 

Übertragung an beaufsichtigte Dritt- und Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund 

zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Dritt- und Zentralverwah-

rung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, 

sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, 

so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, welche an Schweizer Banken gestellt 

werden. Die Aufgaben der Depotbank bei der Delegation der Verwahrung an einen Beauftragten richten 

sich nach § 4 Ziff. 6 des Fondsvertrags. Die Depotbank haftet für den von einem Dritt- oder Zentralver-

wahrer verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweist, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Über-

wachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. 
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Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als «participating foreign financial institution (pFFI)» im 

Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusam-

menarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA 

Schweiz/USA» sowie Section 1471–1474 des U.S. Internal Revenue Code einschliesslich diesbezüglicher 

Erlasse gemeldet. 

 

3 Informationen über Dritte 

1. Zahlstelle ist die Depotbank, Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. 

2. Als Prüfgesellschaft amtet BDO AG, Schiffbaustrasse 2, Zürich. 

3. Mit der Vertriebstätigkeit in Bezug auf den Anlagefonds sind die folgenden Institute beauftragt wor-

den: 

• HanseMerkur Trust Swiss AG, Bahnhofstrasse 84, Zürich. 

4 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebs- und 

Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- 

und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Ver-

mittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veran-

staltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger 

weitergeleitet werden. 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den 

Anleger von sich auch kostenlos über die Höhe der Entschädigung, die sie für den Vertrieb erhalten kön-

nen. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den 

Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus 

Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger 

entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

• aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Vermögen des Anlagefonds nicht zu-

sätzlich belasten; 

• aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzun-

gen im gleichen Umfang gewährt werden.  

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Fondsleitung sind: 

• das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven 

Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promotors; 

• die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

• das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 
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• die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

5 Publikation des Anlagefonds 

Weitere Informationen über den Anlagefonds werden im ersten Jahresbericht enthalten sein.  

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auf-

lösung des Anlagefonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung auf der elektronischen Platt-

form der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).  

Preisveröffentlichungen für alle Anteilsklassen des Anlagefonds erfolgen für jeden Tag, an welchem Aus-

gaben und Rücknahmen von Fondsanteilen getätigt werden, mindestens aber zweimal im Monat auf der 

elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG www.swissfunddata.ch. Die Fondsleitung kann die Preise 

überdies in Zeitungen oder weiteren elektronischen Medien bekannt machen.  

6 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Anteile am Anlagefonds werden angewendet auf das Rechnungsjahr jeweils am letzten Bankwerktag eines 

Quartals ausgegeben und am letzten Bankwerktag eines Quartals zurückgenommen. Die für Zeichnung 

und Rücknahme massgebenden Nettoinventarwerte sind ausschliesslich die, welche per letzte Bankwerk-

tag eines jeden Quartals berechnet werden 

Keine Ausgabe findet an den Sonntagen gleichgestellten Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, 

Neu-jahr, Berchtoldstag, Nationalfeiertag etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte 

der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (gemäss Handels- und Währungskalender der 

SIX) bzw. mehr als 50% der Anlagen des Anlagefonds nicht adäquat bewertet werden können oder wenn 

ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages vorliegen. 

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, Kommissi-

onen, Steuern und Abgaben), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus 

dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem 

Fondsvermögen belastet. 

Allfällige auf der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen in gewissen Ländern anfallende Steuern 

und Abgaben gehen zulasten des Anlegers. 

Für Tage, an welchen für den Goldhandel in London keine Nachmittags-Schlusskurse (LBMA Gold Price 

PM1) festgelegt werden, findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt. 

Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen 

an das Fondsvermögen leistet ("Sacheinlage" oder "contribution in kind" genannt) bzw. dass ihm im Falle 

einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden ("Sachauslage" oder "red-

emption in kind"). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die 

Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen. 

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften 

nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des 

Anlagefonds steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

Die Details von Sacheinlagen und –auslagen sind in § 17 Ziff. 7 und 8 des Fondsvertrages geregelt. 
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6.1 Ausgabe von Anteilen 

Zeichnungsanträge müssen an einem Bankwerktag bis spätestens 17:00 Uhr MEZ 30 Bankarbeitstage vor 

dem für das Quartalsende relevanten Bewertungstag bei der Depotbank vorliegen (Auftragstag), um auf 

den letzten Bankwerktag eines Quartals des Rechnungsjahres (Bewertungstag; Ende März/Juni/Septem-

ber/Dezember) auf der Basis des für diesen Tag berechneten Nettoinventarwertes abgerechnet zu wer-

den. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung 

noch nicht bekannt (Forward Pricing).  

Bei der Depotbank nach dem genannten Zeitpunkt eingehende Aufträge werden zum nächstfolgenden 

für das Quartalsende relevanten Bewertungstag abgewickelt. 

Die Fondsleitung und die Depotbank können Anträge auf Zeichnungen oder Umtausch von Anteilen zu-

rückweisen. 

Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Berechnungstag für den Bewertungstag 

berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse zuzüglich allfälliger Ausgabekommissionen resp. allfälligen 

Ausgabespesen zu Gunsten des Anlagefonds. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus der nachfolgen-

den Ziff. 9 ersichtlich. Der Ausgabepreis wird auf die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung ge-

rundet. 

Übersichtstabelle T-30 T1 T+1 T+2 

Zeichnungsanträge die bis 17:00 Uhr MEZ 

bei der Depotbank eintreffen (Auftragstag). 

X    

Schlusskurse für die Berechnung des Netto-

inventarwertes (Bewertungstag). 

 X   

Berechnung des Nettoinventarwertes (Be-

rechnungstag). 

  X  

Datum der Erstellung der Abrechnung der 

Transaktion. 

  X  

Publikation der Kurse in den elektronischen 

Medien 

  X  

Valutadatum der Abrechnung    X 

6.2 Rücknahme von Anteilen 

Rücknahmeanträge müssen an einem Bankwerktag bis spätestens 17:00 Uhr MEZ 30 Tage vor dem für 

das Quartalsende relevanten Bewertungstag bei der Depotbank vorliegen (Auftragstag), um auf den letz-

ten Bankwerktag eines Quartals des Rechnungsjahres (Bewertungstag; Ende März/Juni/September/De-

zember) auf der Basis des für diesen Tag berechneten Nettoinventarwertes abgerechnet zu werden. Der 

 

1 "T" steht für den letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalenderquartals (Bewertungstag) 
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zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht 

bekannt (Forward Pricing). 

Bei der Depotbank nach dem genannten Zeitpunkt eingehende Aufträge werden zum nächstfolgenden 

Bewertungstag abgewickelt. Sollten ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fonds-

vertrages vorliegen, findet keine Rücknahme von Fondsanteilen statt.  

Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Berechnungstag für den Bewer-

tungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse abzüglich allfälliger Rücknahmekommissionen 

resp. allfälligen Rücknahmespesen zugunsten des Anlagefonds. Die Höhe der Rücknahmekommission 

resp. der Rücknahmespesen ist aus der nachfolgenden Ziff. 9 ersichtlich. Der Rücknahmepreis wird auf 

die kleinste gängige Einheit der Referenzwährung gerundet. 

Übersichtstabelle T-30 T2 T+1 T+2 

Rücknahmeanträge die bis 17:00 Uhr MEZ bei der De-

potbank eintreffen (Auftragstag) 

X    

Schlusskurse für die Berechnung des Nettoinventar-

wertes (Bewertungstag) 

 X   

Berechnung des Nettoinventarwertes (Berechnungs-

tag) 

  X  

Datum der Erstellung der Abrechnung der Transaktion   X  

Publikation der Kurse in den elektronischen Medien   X  

Valutadatum der Abrechnung    X 

Einschränkungen bei Rückgaben 

Rücknahmen sind auf maximal 20% des Fondsvermögens pro Kalenderquartal ("Schwellenwert") limitiert. 

Übersteigt die Summe der Rücknahmeanträge für einen bestimmten Rücknahmetag den Schwellenwert, 

kann die Fondsleitung folgende Massnahme treffen: der den Schwellenwert übersteigende Anteil der 

Rücknahmen kann proportional für jeden Rücknahmeantrag auf den nächsten möglichen Rücknahmetag 

vorgetragen werden. Die Rücknahmen von 20% werden netto berechnet, d.h. es handelt sich um die 

Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen am selben Zeichnungs- bzw. Rücknahmetag. Die auf-

geschobenen Rücknahmeanträge werden nach den für den nächsten möglichen Rücknahmetag gelten-

den Bestimmungen behandelt, d.h. es erfolgt keine Bevorzugung aufgeschobener Rücknahmeanträge 

gegenüber Rücknahmeanträgen des nächsten möglichen Rücknahmetages. 

Sofern genügend Liquidität geschaffen werden kann und die Interessen der übrigen Anleger nicht beein-

trächtigt werden, kann die Fondsleitung beschliessen, zusätzliche Rücknahmeanträge zu bedienen. 

 
2 "T" steht für den Rücknahmetag. 
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7 Standardbarren gemäss der London Bullion Market Association 

Die gehaltenen Standardbarren entsprechen den Good Delivery Anforderungen der London Bullion Mar-

ket Association (LBMA) und stammen wie die kleineren gemäss § 8 des Fondsvertrages zulässigen Barren 

von Raffinerien, die auf den Good Delivery Listen (Current List und Former List) der LBMA aufgeführt sind 

(vgl. weitere Angaben dazu nachfolgend).  

Die LBMA ist eine Organisation, welche unter anderem Standards für Edelmetallbarren und die dahinter-

stehende Edelmetallindustrie festlegt. Die LBMA führt Listen von Raffinieren (Current and Former List), die 

sich verpflichtet haben, die Good Delivery Anforderung der LBMA einzuhalten, zum Beispiel hinsichtlich 

Gewicht, Feinheit und Aussehen. Barren der Standardeinheit à ca. 12.5 kg oder 1 kg mit der Feinheit 

995/1000 oder besser (Standardbarren) dieser Raffinerien entsprechen diesen Anforderungen. Weitere 

Angaben zur LBMA und ihren Anforderungen finden sich unter https://www.lbma.org.uk. 

8 Verwahrung in der Schweiz 

Die Verwahrung der Anlagen in physisches Gold erfolgt bei der Depotbank oder deren Unterverwahrstel-

len ausschliesslich in der Schweiz.  

9 Weitere Hinweise 

 I Klasse 

Valoren Nummer 127147696 

ISIN CH1271476967 

Rechnungseinheit CHF 

Erstausgabepreis CHF 100.- 

Laufzeit Unbeschränkt 

Verwendung der Erträge Thesaurierend 

Lieferfähigkeit Die Anteile sind nicht lieferfähig. 

Management Fee max. p.a. 0.90% 

Service Fee max. p.a. 

 

0.50% 

Max. Ausgabekommission z.G. Fondsleitung und Vertreiber 1.00% 

Max. Rücknahmekommission z.G. Fondsleitung und Vertreiber 1.00% 

Max. Ausgabespesen z.L. Anlagefonds 1.00% 

Max. Rücknahmespesen z.L. Anlagefonds 1.00% 

Total Expense Ratio (TER) 

Der Koeffizient der gesamten, laufend den Anlagefonds belasteten Kosten (Total Expense Ratio, TER) wird 

nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres ausgewiesen. 

https://www.lbma.org.uk/
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10 Risikohinweise 

Allgemeine Risiken 

Eine Investition in den «HMTS Schweiz Tresor Fonds» birgt verschiedene Risiken. Der Wert eines Fondsan-

teils kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Es besteht keine Sicherheit, dass das angestrebte An-

lageziel erreicht wird. Ein Investment in nicht-klassische Anlagen wie diejenigen des «HMTS Schweiz Tre-

sor Fonds» eignet sich nur für objektiv in hohem Masse risikofähige Investoren mit langfristigem Anlage-

horizont und als Beimischung zu bereits gut diversifizierten Portfolios. 

Politische Risiken 

Politische Risiken sind geo- und länderpolitische Begebenheiten, Ereignisse und Entscheide wie Kriege, 

Sanktionen, Enteignungen, Blockaden und dergleichen, die sich unter Umständen negativ auf die ent-

sprechenden Finanzmärkte und Anlagen auswirken. Sie können insbesondere bei Investitionen in 

Emerging Markets auftreten, aber auch in anderen Märkten, wenn sich das politische Umfeld verschlech-

tert.  

Ökonomische Risiken 

Ökonomische Risiken sind typischerweise in Zyklen verlaufende wirtschaftliche Abschwünge, die regional 

oder weltweit auftreten und unterschiedliche Ausmasse annehmen können. Ihnen unterliegen sämtliche 

Anlagen. 

Systemische Risiken 

Systemische Risiken sind durch das Finanzmarktsystem bedingte Risiken in Form von adversen Mecha-

nismen, welche ansteckende oder sich selbst verstärkende negative Auswirkungen in lokalen oder im 

weltweiten Finanzsystem haben können. Sie äussern sich beispielsweise in Liquiditäts- und Kreditverknap-

pung und im Emittenten- und Gegenparteienrisiko. Insbesondere OTC-Geschäfte, Termin- und Swap-

Geschäfte, Derivate, strukturierte Produkte oder Zertifikate und ähnliche Geschäfte weisen Gegenpartei- 

und Emittentenrisiken auf. Auch Forderungswertpapiere weisen alle ein Emittentenrisiko auf. Systemi-

schen Risiken unterliegen auch alternative Anlagen wie Hedge Funds, weil solche Strategien oft mit Le-

verage arbeiten und entsprechende Margen bei Prime Brokern hinterlegt werden. Nehmen beispielsweise 

die Positionswerte von Hedge Funds ab, können Prime Broker eine höhere Margenhinterlegung einfor-

dern, was wiederum zu Auflösungen von weiteren Positionen und entsprechendem verstärkenden Preis-

druck führen kann. Solche Mechanismen können sich wiederum auf Positionen von anderen Marktteil-

nehmern auswirken und entsprechende Dominoeffekte auslösen. 

Operationelle Risiken 

Operationelle Risiken sind Risiken im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Administration, Handels-

abwicklung, Back-Office, Lieferungen (Settlement), Aufbewahrung, Rechnungslegung, Bewertungsdienst-

leistungen, Berichtswesen und ähnliche Risiken. Solche administrativen oder logistischen Risiken können 

durch Störungen von Abläufen und Stellen aus Krisen, Katastrophen, oder menschlichen oder anderen 

Versagen entstehen und können sehr schwer oder gar nicht vorhersehbar sein. 
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Liquiditätsrisiken 

Der Anlagefonds kann in Anlagen investieren, die keinen täglichen Handel haben. Bei grossen Rücknah-

men im Anlagefonds kann es vorkommen, dass sich die Zusammensetzung des Anlagefonds kurzfristig 

verschiebt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei grossen Umwälzungen im Anlagefonds 

kurzfristig zu Verschiebungen in der Zusammensetzung des Portfolios kommen kann und sich im Extrem-

fall die Auszahlungen von Rücknahmen verzögern oder ein Gating zur Anwendung kommen kann. 

Einteilung nach Art der Anlage 

Währungsrisiken 

Der Anlagefonds kann unbeschränkt in frei konvertierbare Währungen investieren. Währungsschwankun-

gen gegenüber der Referenzwährung können sich positiv oder negativ auf den Wert des Anlagefonds 

auswirken, soweit die Fremdwährungen nicht vollständig abgesichert sind. 

Aktienrisiken 

Anlagen in öffentlich gehandelten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren unterliegen Marktpreis-

schwankungen, die abhängig sind vom Geschäftsverlauf der jeweiligen Unternehmen und von der allge-

meinen Verfassung des Gesamtaktienmarktes.  

Interessenkonflikte 

Die in der HanseMerkur Swiss Property AG vorgenommene Vermögensanlage kann aufgrund der perso-

nellen Überschneidung in den Verwaltungsräten zwischen der HanseMerkur Swiss Property AG und der 

HanseMerkur Trust Swiss AG zu möglichen Interessenkonflikten führen, insbesondere hinsichtlich Preis-

festsetzung oder Anlageentscheidungen. 

Die folgenden Massnahmen sollen mögliche Konflikte mitigieren: 

Die Preisfestsetzung der Aktien der HanseMerkur Swiss Property AG erfolgt unabhängig von der Hanse-

Merkur Trust Swiss AG durch einen externen Immobilien Asset Manager (Fundamenta Group (Schweiz) 

AG) unter Beizug von unabhängigen Schätzungsexperten. Darüber hinaus wird die Bewertung periodisch 

von externen Wirtschaftsprüfern kontrolliert und verifiziert.  

Die Anlageentscheidungen hinsichtlich der Beteiligung an der HanseMerkur Swiss Property AG bezüglich 

Immobilien werden durch die Geschäftsleitung der HanseMerkur Trust Swiss AG gefällt. Diese Aufgabe 

fällt gemäss Organisationsreglement der Gesellschaft nicht in den Aufgabenbereich des Verwaltungsra-

tes.  

Wertverminderung 

Die Menge an physischem Edelmetall, die pro Anteil durch den Anlagefonds gehalten wird, wird über die 

Dauer kontinuierlich abnehmen. Physische Edelmetalle zeitigen keine Erträge, die zur Deckung der Ver-

gütungen und Nebenkosten herangezogen werden können. 

Risiken von Private Equity Anlagen/Private Real Estate 

Die im Bereich Private Equity/Private Real Estate vorgenommenen Vermögensanlagen sind regelmäßig 

langfristiger Natur und wenig liquide. Eine kurzfristige Veräusserung ist in der Regel nicht oder nur unter 
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erheblicher Preisminderung möglich. Grösse und Anlegerstruktur der Zielgesellschaften können dies so-

wohl positiv als auch negativ beeinflussen. Ausserdem können diese Vermögensanlagen einen Totalver-

lust erleiden. 

Liquiditätsrisikomanagement 

Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Fondsleitung beurteilt die 

Liquidität des Anlagefonds monatlich unter verschiedenen Szenarien und dokumentiert diese. Die Fonds-

leitung hat keine besonderen Risiken für den Anlagefonds identifiziert.  


